
Gemeinsame Bekanntmachung der Städte Bassum, Diepholz, Sulingen, Syke und Twistringen,
der Gemeinden Stuhr, Wagenfeld und Weyhe sowie der Samtgemeinden „Altes AmtLemförde“,
Barnstorf, Bruchhausen-Vilsen, Kirchdorf, Rehden, Schwaförden und Siedenburg gem. § 30
der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung (NKWO) vom 05.07.2006 (Nds. GVBL. S. 280)
– zuletzt geändert durch Verordnung vom 10.11.2015 (Nds. GVBl. S. 320) – über die Einsichtnah-
me in die Wählerverzeichnisse und die Erteilung von Wahlscheinen für die Kommunalwahlen
am 11. September 2016
1. Die Wählerverzeichnisse zu den Kommunalwahlen für die Wahlbezirke der in der Überschrift genannten Städte,

Gemeinden und Samtgemeinden liegen an den Werktagen in der Zeit vom 22. bis 26. August 2016 an den nach-
stehend aufgeführten Orten während der Dienststunden zur Einsicht aus. Eine Einsichtnahme bis 18:00 Uhr ist
möglich bei den Samtgemeinden „Altes Amt Lemförde“ und Bruchhausen-Vilsen am Dienstag, dem
23. August 2016, sowie bei allen übrigen genannten Kommunen am Donnerstag, dem 25. August 2016.

Stadt Bassum Gemeinde Stuhr Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Rathaus, Bürgerservice Rathaus, Zimmer: 109 Rathaus, Bürgerbüro
Straße: Alte Poststraße 10 Straße: Blockener Straße 6 Straße: Lange Straße 11
Ort: 27211 Bassum Ort: 28816 Stuhr Ort: 27305 Bruchhausen-Vilsen
Stadt Diepholz Gemeinde Wagenfeld Samtgemeinde Kirchdorf
Rathaus, Bürgerservice Rathaus, Zimmer: 1 Rathaus, Bürgerbüro
Straße: Rathausmarkt 1 Straße: Pastorenkamp 25 Straße: Rathausstraße 12
Ort: 49356 Diepholz Ort: 49419 Wagenfeld Ort: 27245 Kirchdorf
Stadt Sulingen Gemeinde Weyhe Samtgemeinde Rehden
Rathaus, Zimmer: 2 Rathaus, Zimmer: 131 Rathaus, Zimmer: 8
Straße: Galtener Straße 12 Straße: Rathausplatz 1 Straße: Schulstraße 18
Ort: 27232 Sulingen Ort: 28844 Weyhe Ort: 49453 Rehden
Stadt Syke Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ Samtgemeinde Schwaförden
Rathaus, Bürgerbüro Rathaus, Zimmer: 16 b Rathaus, Zimmer: 30
Straße: Hinrich-Hanno-Platz 1 Straße: Bahnhofstraße 10 a Straße: Poststraße 157
Ort: 28857 Syke Ort: 49448 Lemförde Ort: 27252 Schwaförden
Stadt Twistringen Samtgemeinde Barnstorf Samtgemeinde Siedenburg
Rathaus, Bürgerservice Rathaus, Zimmer: 8 Rathaus, Bürgerbüro
Straße: Lindenstraße 14 Straße: Am Markt 4 Straße: Allee 4
Ort: 27239 Twistringen Ort: 49406 Barnstorf Ort: 27254 Siedenburg
Die Orte der Einsichtnahme sind bis auf das Rathaus in Lemförde barrierefrei. Hilfe kann dort telefonisch unter der Nummer
05443-20922 angefordert werden.
Die Wählerverzeichnisse werden im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät
möglich.
Wahlberechtigte haben das Recht, die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Wählerverzeichnis eingetragenen personen-
bezogenen Daten zu überprüfen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse dürfen nur für die Begründung eines Antrags auf
Berichtigung des Wählerverzeichnisses oder eines Wahleinspruches verwendet werden. Das Recht zur Einsichtnahme be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die eine Auskunft nach § 51 oder § 52 des Bundesmeldege-
setzes unzulässig wäre.
2. Anträge auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses sind innerhalb der Einsichtnahmefrist, spätestens am

26. August 2016, bei der entsprechenden Stadt, Gemeinde oder Samtgemeinde unter der unter 1. genannten Adresse
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift zu stellen. Sofern die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind,
hat die Antragstellerin/der Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizubringen.

3. Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 21. August
2016 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu
sein, muss das Wählerverzeichnis einsehen und ggf. einen Antrag auf Berichtigung stellen, wenn sie/er nicht Gefahr
laufen will, dass sie/er ihr bzw. sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag:
4.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person,
4.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person,

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses
(bis zum 26.08.2016) versäumt hat, oder

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist für die Berichtigung entstanden ist.
Da gleichzeitig mehrere Wahlen stattfinden, gilt der Wahlscheinantrag für jede Wahl, für die die beantragende Person
wahlberechtigt ist.

5. Wahlscheine können bis zum 09. September 2016, 13.00 Uhr, schriftlich oder mündlich bei der zuständigen
Gemeinde beantragt werden (s. Ziff. 1 der Bekanntmachung). Der Schriftform wird auch durch Telegramm, Fernschrei-
ben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form Genüge getan. Nicht
dokumentierbare elektronische Beantragungsformen (z. B. SMS) sind wie telefonische Anträge nicht zulässig.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Personen können aus den unter 4.2 angegebenen Grün-
den den Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. Gleiches gilt, wenn die wahlberechtigte Person schriftlich er-
klärt, wegen einer plötzlichen Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten auf-
suchen zu können.
Wer den Wahlschein für eine andere Person beantragt, muss seine Berechtigung durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen. Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde, in Samtgemeinden der Samtgemeinde, vor der Emp-
fangnahme der Unterlagen zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. Bewer-
berinnen, Bewerber und Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge können nur für nahe Familienangehörige einen
Antrag stellen.
Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum 10.09.2016, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

6. Wahlberechtigte mit Wahlschein können nur durch Briefwahl wählen.
Bei der Briefwahl hat die wählende Person im verschlossenen Wahlbriefumschlag

1. ihren Wahlschein und
2. den/die Stimmzettel in einem besonderem Umschlag

so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Wahlleitung zuzuleiten, dass der Wahlbrief spätestens am
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der zuständigen Wahlleitung abgegeben werden.
Nähere Hinweise darüber, wie die wählende Person die Briefwahl auszuüben hat, sind auf dem Wahlschein angegeben.

Bassum, Diepholz, Sulingen, Syke, Twistringen, Stuhr, Wagenfeld, Weyhe, Lemförde, Barnstorf, Bruchhausen-Vilsen,
Kirchdorf, Rehden, Schwaförden, Siedenburg, den 11.08.2016
Stadt Bassum Gemeinde Stuhr Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Der Bürgermeister Der Bürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister
Stadt Diepholz Gemeinde Wagenfeld Samtgemeinde Kirchdorf
Der Bürgermeister Der Bürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister
Stadt Sulingen Gemeinde Weyhe Samtgemeinde Rehden
Der Bürgermeister Der Bürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister
Stadt Syke Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ Samtgemeinde Schwaförden
Die Bürgermeisterin Der Samtgemeindebürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister
Stadt Twistringen Samtgemeinde Barnstorf Samtgemeinde Siedenburg
Der Bürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister

B e k a n n t m a c h u n g
des Landkreises Diepholz

über die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens nach den
Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

öffentliche Bekanntmachung – Genehmigung –
Frau / Herrn Sabine Rethwisch und Friedrich Rethwisch, Düste 18, 49406
Eydelstedt wurde auf Antrag nach § 4 des BImSchG vom Landkreis Diepholz
als zuständige Genehmigungsbehörde
am 08.08.2016 die Genehmigung für folgende Maßnahmen erteilt:
Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Halten von Mastschweinen, Sau-
en und Ferkeln – Errichtung Sauenstall (BE 2) mit Abluftreinigung für 84
Abferkel-, 27 Jungsauen-, 2 Eber und 272 Sauenplätzen, Errichtung Ferkel-
stall (BE 3) mit Abluftreinigung für 1.575 Tierplätze, Errichtung Güllebe-
hälter (BE 4) mit geschlossener Abdeckung, Aufstellen von fünf Futtermit-
telsilos, Einbau Abluftreinigungsanlage in vorhandenen Mastschweine-
stall für 1.200 Tiere, Betrieb der Gesamtanlage mit 1.200 Mastschweinen,
383 Sauen, 2 Eber und 1.575 Ferkeln
Der verfügende Teil der Genehmigung und die Rechtsbehelfsbelehrung werden
in der Anlage bekannt gemacht. Auf Maßgaben und Nebenbestimmungen des
Bescheides wird hingewiesen.
Der vollständige Genehmigungsbescheid einschließlich der Begründung liegt in
der Zeit

vom 18.08.2016 bis 01.09.2016
beim Landkreis Diepholz, Zimmer B 110, Niedersachsenstr. 2, (Zugangsmög-
lichkeit auch über Römlingstr.), 49356 Diepholz,
montags bis donnerstags 7.30 - 16.00 Uhr und
freitags 7.30 - 12.30 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus und kann dort während der vorgenannten
Dienststunden eingesehen werden.
Mit Ablauf des 01.09.2016 gilt der Bescheid gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendungen erhoben haben, als zugestellt.
Das genehmigte Vorhaben betrifft eine Anlage nach der Industrieemissions-
Richtlinie, für die das BVT-Merkblatt „Intensivtierhaltung Schweine und Geflü-
gel“ maßgeblich ist. Die aktuellen BVTMerkblätter können im Internet beim
Umweltbundesamt heruntergeladen werden.
Diese öffentliche Bekanntmachung und der Genehmigungsbescheid mit Aus-
nahme der in Bezug genommenen Antragsunterlagen sind auch im Internet un-
ter http://www.diepholz.de und dort über den Pfad >amtliche Bekanntmachun-
gen > Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen> einsehbar.

Anlage
I. Entscheidung
Aufgrund des Antrages vom 13.07.2015 wird nach § 4 des Gesetzes zum
Schutze vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzge-
setz) vom 26.09.2002 (BGBl. I. S. 3830)- in der zurzeit geltenden Fassung – in
Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen – 4. BImSchV) vom 02.05.2013 (BGBl. I S. 973) und Nr. 7.1.11.1, Buch-
stabe G, des Anhanges zur gleichnamigen Verordnung nach Maßgabe der ein-
gereichten Unterlagen unbeschadet der Rechte Dritter die

Genehmigung
erteilt, auf dem Grundstück der
Gemarkung Düste, Flur 5, Flurstück 10/3,
eine Anlage zum Halten von Mastschweinen, Sauen und Ferkeln zu errichten und
zu betreiben.
Die Genehmigung hat folgenden Inhalt:
Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Halten von Mastschweinen, Sauen und
Ferkeln - Errichtung Sauenstall (BE 2) mit Abluftreinigung für 84 Abferkel-, 27
Jungsauen-,2 Eber- und 272 Sauenplätzen, Errichtung Ferkelstall (BE 3) mit Ab-
luftreinigung für 1.575 Tierplätze, Errichtung Güllebehälter (BE 4) mit geschlosse-
ner Abdeckung, Aufstellen von fünf Futtermittelsilos, Einbau Abluftreinigungsan-
lage in vorhandenen Mastschweinestall für 1.200 Tiere, Betrieb der Gesamtanla-
ge mit 1.200 Mastschweinen, 383 Sauen, 2 Eber und 1.575 Ferkeln.
Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zwei Jahren nach Bestandskraft
dieser Genehmigung nicht mit der Errichtung der Anlage begonnen wurde.
Die Anlage ist entsprechend den dieser Genehmigung beigefügten Unterlagen zu
errichten und zu betreiben, soweit sich durch die in der Genehmigung aufgenom-
menen Bedingungen, Auflagen oder Hinweise nichts anderes ergibt.
Die diesem Genehmigungsbescheid beigefügten Unterlagen und Beschreibungen
sind Bestandteil der Genehmigung.
Die Kosten des Genehmigungsverfahrens hat der Antragsteller zu tragen.
II. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch wäre schriftlich oder zur Niederschrift
bei dem Landkreis Diepholz, Niedersachsenstraße 2, 49356 Diepholz, einzulegen.
Hinweis:
Sie können einen Rechtsbehelf auch auf elektronischem Weg an den Landkreis
Diepholz senden. In diesem Fall beachten Sie bitte: Nur solche förmlichen Anträge
und Wider-sprüche, die Sie über das „Elektronische Gerichts- und Verwaltungs-
postfach“ (EGVP) an den Landkreis Diepholz senden, gelten als rechtswirksam
gestellt bzw. erhoben. Nähere Informationen zum EGVP erhalten Sie im Internet
unter http://www.diepholz.de.
Einfache Mitteilungen und Anfragen können Sie natürlich wie bisher per eMail an
den Landkreis
Diepholz senden.
Landkreis Diepholz
Der Landrat
i. A. gez. Maaß

Gemeinde Stemshorn
Öffentliche Bekanntmachung

einer Sitzung des Rates der Gemeinde
Stemshorn am Montag, den 15.08.2016,
um 19:00 Uhr in Tiemann’s Hotel, Vor der
Brücke 9, 49448 Stemshorn.
Tagesordnung:
1. Eröffnung des öffentlichen Teils

der Sitzung
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwohnerfragestunde
4. Genehmigung des Protokolls

der Sitzung vom 08.02.2016
5. Genehmigung des Protokolls

der Sitzung vom 14.03.2016
6. Unterrichtung über die Annahme

und Vermittlung von Spenden, Schen-
kungen und ähnlichen Zuwendungen
im Jahre 2015

7. Verkehrsbehördliche Maßnahmen im
Zuge der Straße „Zur Schulheide“

8. Veräußerung von Wegeflächen
im Ochsenmoor

9. Bauleitplanung im Bereich östlich des
Bahnhofs zwischen dem Bahngelände
und der Straße „Auf dem Bülten“

10. Mitteilungen und Anfragen
11. Fortsetzung der Einwohnerfragestunde
Lemförde, 8. August 2016
Der Gemeindedirektor
Scheibe

Gemeinde Marl
Öffentliche Bekanntmachung

einer Sitzung des Rates der Gemeinde
Marl am Dienstag, den

16.08.2016, um 19:00 Uhr im Schützen-
haus Marl, Schützenweg 8, 49448 Marl
Tagesordnung:
1. Eröffnung des öffentlichen Teils

der Sitzung
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwohnerfragestunde
4. Genehmigung des Protokolls

der Sitzung vom 01.03.2016
5. Veräußerung von Wegeflächen im

Ochsenmoor
6. Mitteilungen und Anfragen
7. Fortsetzung der Einwohnerfragestunde
Lemförde, 4. August 2016
Der Gemeindedirektor
Scheibe

Gemeinde Hüde
Öffentliche Bekanntmachung

einer Sitzung des Rates der Gemeinde
Hüde am Donnerstag, den 25.08.2016,
um 19:00 Uhr im Strandhaus Hüde, Zum
Fischerhafen 22, 49448 Hüde.
Tagesordnung:
1. Eröffnung des öffentlichen Teils

der Sitzung
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwohnerfragestunde
4. Genehmigung des Protokolls

der Sitzung vom 16.06.2016
5. Veräußerung von Wegeflächen im

Ochsenmoor
6. Mitteilungen und Anfragen
7. Fortsetzung der Einwohnerfragestunde
Lemförde, 8. August 2016
Der Gemeindedirektor
Scheibe

Zwangsversteigerung

Amtsgericht – Versteigerungs-
gericht – Diepholz

5a K 10/15, 02.06.2016
1.
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll
am 09.09.2016, 9:00 Uhr, im Amtsge-
richt Lange Straße 32, Saal 9, verstei-
gert werden: Das im Grundbuch von
Diepholz Blatt 7751, eingetragene
Grundstück lfd. Nr.1 Gemarkung Diep-
holz, Flur 18, Flurstück 69/4, Gebäude-
und Freifläche, Triftweg, Größe 906 qm
und Gemarkung Diepholz, Flur 18, Flur-
stück 69/5, Gebäude- und Freifläche,
Triftweg, Größe 681 qm und
2.
der im Grundbuch von Diepholz Blatt
7751, lfd. Nr. 4/zu 1 des Bestandsverzeich-
nisses eingetragene 3/5 Miteigentumsan-
teil an dem Grundstück Gemarkung Diep-
holz, Flur 18, Flurstück 69/6, Verkehrsflä-
che, Triftweg, Größe 68 qm und
3.
der im Grundbuch von Diepholz Blatt
7751, lfd. Nr. 5/zu 1 des Bestandsver-
zeichnisses eingetragene 3/5 Miteigen-
tumsanteil an dem Grundstück Gemar-
kung Diepholz, Flur 18, Flurstück 69/7,
Verkehrsfläche, Triftweg, Größe 215 qm.
Der Versteigerungsvermerk wurde am
11.06.2015 in das Grundbuch einge-
tragen. Verkehrswert: 69.600,00 €

(insgesamt). Objektbeschreibung: Bau-
grundstück mit Anteilen am Privatweg.
Nähere Angaben zu dem Objekt und
weitere Zwangsversteigerungsob-
jekte im Internet unter www.amts-
gericht-Diepholz.niedersachsen.de

Zwangsversteigerung

Amtsgericht – Versteigerungs-
gericht – Diepholz

5a K 9/15, 30.05.2016
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll
am 09.09.2016, 9:00 Uhr, im Amtsge-
richt Lange Straße 32, Saal 9, verstei-
gert werden:
1.
das im Grundbuch von Diepholz Blatt
2995 eingetragene Grundstück lfd. Nr.
2, Gemarkung Diepholz, Flur 18, Flur-
stück 70/38, Gebäude- und Freifläche,
Triftweg, Größe 651 qm und
2.
der im Grundbuch von Diepholz Blatt
2995, lfd. Nr. 6/zu 2 des Bestandsverzeich-
nisses eingetragene 2/5 Miteigentumsan-
teil an dem Grundstück Gemarkung Diep-
holz, Flur 18, Flurstück 70/31, Verkehrsflä-
che, Triftweg, Größe 201 qm. Der Verstei-
gerungsvermerk wurde am
11.06.2015 in das Grundbuch einge-
tragen. Verkehrswert: 30.252,00 €

(insgesamt). Objektbeschreibung: Bau-
grundstück mit Anteil am Privatweg.
Nähere Angaben zu dem Objekt und
weitere Zwangsversteigerungsob-
jekte im Internet unter www.amts-
gericht-Diepholz.niedersachsen.de

nicht amtliche Bekanntmachungnicht amtliche Bekanntmachung

Weltweit
tatkräftig.

Soforthilfe, Wiederaufbau und Prävention.
Jeden Tag. Weltweit.
Ihre Spende hilft. IBAN: DE26 2106 0237 0000 5025 02
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